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chweizerische Lehrerinnen-Zeitung
Erscheint am 5. und 20. jedes Monats

2. Jahrgang Heft 18 20. Juni 1938

In der Schweiz, da weht ein Rauschen
über Wälder, Berg und Tal,
Von des Volkes Ehrerhalten,
Wenn die Schicksalsmächte walten,
Fron und Hoheit steh'n zur Wahl.

ì der Schweiz, da singen Lieder
on den Bergen talhinab.
länner, die auf Felsen stehen,
ass sie nach den Wettern sehen,
agen Horn und Hirtenstab.

In der Schweiz, da wohnt der Frieden
Brüderlich zur Nachbarschaft ,-

Bei der Freiheit über Klüften,
Unter Weihen in den Lüften,
Bei der Stürme Gotteskraft.

Ein Gast.

Die Frauen und die Abstimmung über das schweize
sehe Strafgesetz

Seit mehr als 40 Jahren haben unsere Frauenverbände das Werden des
: ohweizerischen Strafgesetzes miterlebt. Während der Jahre 1893 bis 1918
richteten sie, oft gemeinsam mit gemischten Verbänden und Männerverbänden,

oer 30 Petitionen an die massgebenden Behörden und vorbereitenden
Komiissionen. Unser Interesse für die Abstimmung vom 3. Juli bedeutet daher
icht eine einmalige Anteilnahme an einer öffentlichen Tages-

' age, sondern es bildet den Schlußstein jahrzehntelanger Vorarbeit zum
Vohle des heranwachsenden Geschlechts.

Aus dem grossen und bedeutenden Gesetzgebungswerk weisen wir nur
- ,;f einige Punkte hin, die für uns Frauen besonders wichtig sind:

1. Der Schutz der Kinder und Frauen im schweizerischen Strafgesetz ent
¦ bricht weitgehend den Forderungen der Frauenverbände. In nahezu allen
etilionen unserer Frauenverbände kamen folgende Forderungen zur Geltung:

1 ihöhung des Schutzalters für die Mädchen (es beträgt in den meisten kan-
i nalen Strafgesetzen 14 oder 15 Jahre, im schweizerischen Gesetz 16 Jahre) ,•

t nerbitllicher Kampf gegen alle Formen der Kuppelei und gegen den Frauenhandel

Kampf gegen die doppelte Moral in der gesetzlichen Behandlung der
I /ostitution,- Kampf gegen die Ausbeutung der Prostitution durch
Zimmervermiefen zu übersetzten Preisen, insbesondere wegen der damit verbundenen
t ttlichen und hygienischen Gefahren für die Kinder und die übrigen Mit-
I swohner in grossen Miethäusern.

Der allgemeine Grundsatz, der alle Frauenpetiiionen durchzieht, ist, dass
d e Ehre der Frau im schweizerischen Strafgesetz höher gewertet sein soll als
Geld und Gut. Dieser Grundsatz ist weifgehend erfüllt.
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